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Telefon (0 90 6) 74-6820, Telefax (0 906) 74-6860 
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Nr. 1 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(13. BayIfSMV) 
- Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen - 

 

     Bekanntmachung 
 
Das Landratsamt Donau-Ries gibt aufgrund von § 1 Nrn. 1 und 3 der 13. BayIfSMV vom 05. Juni 2021 (BayMBl. 
Nr. 384, BayRS 2126-1-17-G), die zuletzt durch Verordnung vom 20. August 2021 (BayMBl. Nr. 584) geändert 
worden ist, folgendes amtlich bekannt:  
 

1. Im Landkreis Donau-Ries hat die nach § 28a Abs. 3 Satz 13 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) be-
stimmte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner (7-Tage-
Inzidenz), an drei aufeinanderfolgenden Tagen - dritter Tag war Samstag, der 21.08.2021 - den Wert 
von 35 überschritten.  

 
2. Ab dem 24.08.2021, 0:00 Uhr gelten im Landkreisgebiet deshalb diejenigen Regelungen der 13. BayIfSMV, 

die an eine 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr geknüpft sind.  
 
In der Folge ist deshalb ab Dienstag, den 24.08.2021 die Vorlage eines negativen Testnachweises insbe-
sondere Voraussetzung für  
 
- den Zugang bzw. die Teilnahme an privaten und öffentlichen Veranstaltungen i. S. d. § 7 der 13. 

BayIfSMV in geschlossenen Räumen  
 

- Besucherinnen und Besucher bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen 
 

- Besucherinnen und Besucher bei Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen 
 

- den Zugang zur Innengastronomie (Die Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke bleibt hier-
von unberührt. Das Testnachweiserfordernis findet zudem keine Anwendung auf nicht öffentlich zu-
gängliche Betriebskantinen) 

 
- die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räumen 

 
- die Sportausübung in geschlossenen Räumen 

 
- den Zugang zu geschlossenen Räumen von bestimmten Freizeiteinrichtungen  

 
- und die Inanspruchnahme von Übernachtungsangeboten von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Schul-

landheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen und allen sonstigen gewerblichen oder entgeltlichen 
Unterkünften. Hier gilt ein Testnachweiserfordernis bei Ankunft sowie zusätzlich alle weiteren 72 
Stunden.  

 
Auch Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, müssen nun 
einen Testnachweis vorlegen. An den seit 16. August 2021 bestehenden inzidenzunabhängigen Testnach-
weiserfordernissen für Besucherinnen und Besucher und Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen ändert 
sich nichts. Hier bleibt es bei dem inzidenzunabhängigen Testnachweiserfordernis.  
 
Die Testungen dürfen nach Maßgabe von § 4 der 13. BayIfSMV vor höchstens 24 Stunden, im Falle eines 
PCR-Tests vor höchstens 48 Stunden durchgeführt worden sein. Zugelassen sind PCR-Tests, PoC-PCR-Tests 
und Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik sowie POC-Antigentests und 
unter Aufsicht vorgenommene, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassene 
Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests).  
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Ausgenommen von der Testnachweispflicht sind entsprechend der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung des Bundes i. V. m. § 4 Nr. 2 der 13. BayIfSMV (weiterhin) vollständig Geimpfte  
sowie Genesene, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impf- oder Genesenennachweises sind. Auch 
Kinder bis zum sechsten Geburtstag und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rah-
men des Schulbesuchs unterliegen, sind von der Notwendigkeit der Vorlage eines  Testnachweises ausge-
nommen. 
 
Die sonstigen Vorschriften der 13. BayIfSMV des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pfle-
ge bleiben im Wesentlichen unberührt.  
 

 
 
Donauwörth, den 23.08.2021 
 
 
Stefan Rößle 
Landrat  

 
 
 
 

 
 
Nr. 2 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Mönchsdeggingen für das Haushaltsjahr 2021 

I. 

Auf Grund der Art. 8 u. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz ( BaySchFG ), Art. 40 KommZG sowie der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  439.930,-- €
   
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  230.980,-- € 
ab. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf   0,-- € 
festgesetzt. 
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§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

1. Verwaltungsumlage 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf ( Umlagesoll ) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf  289.605,-- € festgesetzt und nach dem Ver-
hältnis der Schülerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 
Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2020 auf 144 Schüler ( ohne Gastschüler ) festgesetzt. 
Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 2.011,15 € festgesetzt. 

2. Investitionsumlage 

 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 40.000,- € festgesetzt und nach dem Verhältnis 
der Schülerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahlnach dem Stand vom 
01.10.2020 auf 144 Schüler (ohne Gastschüler) festgesetzt. 

 Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 277,78 € festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf  500.000,-- € 
festgesetzt. 

§ 6 

Die Schulverbandsumlage wird für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Die Schulverbandsumlagen werden am 
15.02., 15.05., 15.08., 15.11. des jeweiligen Rechnungsjahres zur Zahlung fällig. Die Zahlungen sind ohne einer 
weiteren Mitteilung zu den o.g. Terminen auf eines der Konten des Schulverbandes zu überweisen. Werden die 
Umlagen nicht rechtzeitig entrichtet, so können von der säumigen Gemeinde Zinsen in Höhe von einhalb vom 
Hundert für jeden vollen Monat erhoben werden. 
Ist die Verwaltungsumlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so sind die Beträge des vo-
rangegangenen Haushaltsjahres zunächst als Teilzahlung zu den o.g. Terminen unaufgefordert weiterzuzahlen. 
Die Angleichung erfolgt nach Rechtskraft der neuen Haushaltssatzung. 

§ 7 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 8 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 40 KommZG in Verbindung mit Art. 67 und 
71 GO genehmigungspflichtigen Teile (Schreiben des Landratsamtes Donau-Ries vom 
10.08.2021, Gesch.-Nr. 200 – 027-941/4.2). 

III. 

Gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 KommZG und § 4 Bekanntmachungsverordnung liegen 
die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der Gemeindekanzlei 
Mönchsdeggingen, 86751 Mönchsdeggingen, Albstr. 30 und in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Ries, 86720 Nördlingen, Beuthener Str. 6 ( Kämmerei ) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme auf. 

Mönchsdeggingen, 17.08.2021 
Schulverband Mönchsdeggingen 

Bergdolt 
Schulverbandsvorsitzende 
 
 
 
 
 
Nr. 3 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Alerheim für das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 

Auf Grund der Art. 8 u. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz ( BaySchFG ), Art. 40 KommZG sowie der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  218.850,-- €
   
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit  82.300,-- € 
ab. 

§ 2 
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Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf   28.000,-- € 
festgesetzt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

1. Verwaltungsumlage 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf ( Umlagesoll ) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf  156.719,-- € festgesetzt und nach dem Ver-
hältnis der Schülerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 
Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2020 auf 63 Schüler ( ohne Gastschüler ) festgesetzt. 
Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 2.487,60 € festgesetzt. 

2. Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf  120.000,-- € 
festgesetzt. 

§ 6 

Die Schulverbandsumlage wird für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Die Schulverbandsumlagen werden am 
15.02., 15.05., 15.08., 15.11. des jeweiligen Rechnungsjahres zur Zahlung fällig. Die Zahlungen sind ohne einer 
weiteren Mitteilung zu den o.g. Terminen auf eines der Konten des Schulverbandes zu überweisen. Werden die 
Umlagen nicht rechtzeitig entrichtet, so können von der säumigen Gemeinde Zinsen in Höhe von einhalb vom 
Hundert für jeden vollen Monat erhoben werden. 
Ist die Verwaltungsumlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so sind die Beträge des vo-
rangegangenen Haushaltsjahres zunächst als Teilzahlung zu den o.g. Terminen unaufgefordert weiterzuzahlen. 
Die Angleichung erfolgt nach Rechtskraft der neuen Haushaltssatzung. 

§ 7 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 8 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

Alerheim, 10.08.2021 
Schulverband Alerheim 

Schmid 
Schulverbandsvorsitzender 

II. 

Das Landratsamt Donau-Ries hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 
Satz 1 KommZG, Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zur Kreditaufnahme in Höhe von 28.000,- € mit 
Schreiben vom 04.08.2021, Gesch.-Nr. 200;027-941/4.2 erteilt. 

III. 

Gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO und § 4 Bekanntma-
chungsverordnung liegen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in 
der Gemeindekanzlei Alerheim, 86733 Alerheim, Fessenheimer Straße 8 und in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Ries, 86720 Nördlingen, Beuthener Str. 6 ( Kämmerei ) innerhalb der allgemeinen Ge-
schäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 

Alerheim, 10.08.2021 
Schulverband Alerheim 

Schmid 
Schulverbandsvorsitzender 
 

 
 
 

 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 
 


